
Vollmacht

Dem Rechtsanwalt Marco Körfgen

wird hiermit in Sachen

wegen

umfassend Vollmacht erteilt zur

1.  Prozeßführung (u .a.  nach §§ 81 f f. ZP O) ein schließlich der
Befugnis zur  Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;

2.  Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von Vereinba-
rungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten-
und sonstigen Versorgungsauskünften;

3. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) ein-
schließlich der Vorverfahren sow e (für den  Fall der b wesenheit) zur Vertretung  nach §
411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch  nach §§ 23 3  I, 234 StPO sowie mit
ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a I I StPO, zur
Stellung von Straf-  und anderen nach der Strafprozeßordnung z ulässigen Ant rägen und
von Anträgen nach dem Gesetz über i e Entschädigung für Strafve rfolgungsmaßnahmen,
insbesondere auch für das Betragsverfahren;

4. Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Tätigkeiten aller Art (insbe-
sondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeug-
halter und deren Versicherer).

5. Begründung  und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und  zur  Abgabe und Entgegen-
nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der
oben unter „Sache" genannten Angelegenheit.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und
einstweilige Verfügu ng, K ostenfestsetzungs-, Z wangsvollstreckungs-,  Interventions-, Z wangsversteigerungs-,
Zwangsverwaltungs- und H interlegungsverfahren sowie Konkurs-/Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Ver-
mögen des Gegners).
Sie umfaßt insbesondere  die Befugnis zur Abgabe und E ntgegennahme einseitiger Willenserklärungen (z. B. Kündi-
gungen), ferner Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu
übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit
oder auß ergerichtliche Verha ndlungen durch Vergleich, Verzi cht oder A nerkenntnis zu  erled igen, G eld, W
ertsachen  und  Urkunden, in sbesondere auc h de n S treitgegenstand  und d ie vo n d em  Gegner, v on der
Justizkasse oder von  sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen oder Akteneinsicht zu nehmen.
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der Voll macht zugrunde liegenden Rechtsverhältnis und G erichtsstand ist
der Ort der Kanzlei der Rechtsanwälte.

Ort, Datum Unterschrift
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1.  Prozeßführung (u .a.  nach §§ 81 f  
f. ZP O) ein schließlich der  
Befugnis zur  Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen; 
2.  Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von Vereinba- 
rungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- 
und sonstigen Versorgungsauskünften;  
3. Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO) ein-
schließlich der Vorverfahren sow e (für den  Fall der b wesenheit) zur Vertretung  nach § 
411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung 
auch  nach §§ 23 3  I, 234 StPO sowie mit 

  ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a I I StPO, zur 
Stellung von Straf-  und anderen nach der   
Strafprozeßordnung z ulässigen Ant rägen und  
von Anträgen nach dem Gesetz über i e Entschädigung für Strafve rfolgungsmaßnahmen, 
insbesondere auch für das Betragsverfahren;  
4. Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Tätigkeiten aller Art (insbe- 
sondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeug-
halter und deren Versicherer).  
5. Begründung  und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und  zur  Abgabe und Entgegen-

  nahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der 
oben unter „Sache" genannten Angelegenheit.    
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. Arrest und  einstweilige Verfügu ng, K ostenfestsetzungs-, Z wangsvollstreckungs-,  Interventions-, Z wangsversteigerungs-,  Zwangsverwaltungs- und H interlegungsverfahren sowie Konkurs-/Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Ver- mögen des Gegners).  
Sie umfaßt insbesondere  die Befugnis zur Abgabe und E ntgegennahme einseitiger Willenserklärungen (z. B. Kündi- gungen), ferner Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu  übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit  oder auß ergerichtliche Verha ndlungen durch Vergleich, Verzi cht oder A nerkenntnis zu  erled igen, G eld, W ertsachen  und  Urkunden, in sbesondere auc h de n S treitgegenstand  und d ie vo n d em  Gegner, v on der  Justizkasse oder von  sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen oder Akteneinsicht zu nehmen.  
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